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UNSERE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für sämtliche Verkaufsvorgänge und Warenlieferun-
gen der Firma Marvo Engineering AG (nachstehend Marvo AG genannt) Balzers, im Verkehr mit dem Kunden. 
Abweichende Bestimmungen, insbesondere Einkaufsbedingungen des Kunden, werden nur dann Vertragsbestand-
teil, wenn dies von Marvo AG ausdrücklich schriftlich bestätigt wird. 
 

1. Anwendungsbereich und Geltung 

1.1. Alle unsere Offerten, Verkäufe, Lieferungen und 
Projektierungen unterliegen vollumfänglich die-
sen Bedingungen, soweit diese nicht durch 
schriftliche Vereinbarungen abgeändert worden 
sind. 

1.2. Die Marvo AG behält sich vor, diese AGB jederzeit 
abzuändern. Gültigkeit haben die AGB mit dem 
letzten aktuellen Datum. 

2. Offerten 

2.1. Offerten sind 10 Tage lang bindend. Preisänderun-
gen, die durch unsere Lieferanten verursacht 
werden, müssen wir uns auch während dieser 
Frist vorbehalten. Vorbehalten müssen wir uns 
auch Änderungen, die unsere Lieferanten an Ge-
räten und Programmen vornehmen, sowie die 
Korrektur von Schreibfehlern. 

3. Bestellungen 

3.1. Bestellungen sind grundsätzlich gültig, wenn und 
soweit sie mündlich, schriftlich (z.B. per 
Webshop, oder Mail) und/oder von Marvo AG 
mündlich, schriftlich oder elektronisch bestätigt 
werden. 

3.2. Vom Kunden gewünschte Bestelländerungen 
oder Annullierungen bedürfen einer schriftlichen 
Abmachung mit Marvo AG. Kosten, die bereits 
entstanden sind, hat der Kunde zu übernehmen. 

3.3. Wir bitten Sie zu beachten, dass Hard- und Soft-
ware nur ungeöffnet gemäss den Bestimmungen 
der jeweiligen Lieferanten und innerhalb von 2 
Arbeitstagen retourniert werden kann. Kontrol-
lieren Sie deshalb das Produkt, bevor Sie die Ver-
packung öffnen!  

3.4. Geöffnete Waren können auf Grund der Herstel-
ler-Bestimmungen grundsätzlich nicht retour-
niert werden. 

3.5. Wir berechnen für Wiedereinlagerungen eine Be-
arbeitungsgebühr von CHF 70.-. 

4. Lieferfristen 

4.1. Wir geben unsere Liefertermine nach bestem Er-
messen bekannt. Eventuelle Terminüberschrei-
tungen berechtigen den Kunden weder zum 

Verkaufsrücktritt noch zur Geltendmachung von 
Ersatz- oder sonstigen Ansprüchen.  

4.2. Erstreckt sich der Liefertermin indessen um 
mehr als das Doppelte der angegebenen Liefer-
zeit, so ist es dem Kunden nach schriftlicher An-
setzung einer angemessenen Nachfrist freige-
stellt, unter Verzicht auf weitere Ansprüche vom 
Vertrag zurückzutreten. 

4.3. In Fällen höherer Gewalt sind wir von der Einhal-
tung der Lieferfristen entbunden, ohne dass der 
Kunde vom Vertrag zurücktreten oder Schaden-
ersatz verlangen kann. 

5.  Abnahme 

5.1. Der Kunde ist verpflichtet, Lieferungen und Teil-
lieferungen unverzüglich abzunehmen. Die Ab-
nahme ist schriftlich zu bestätigen. 

5.2. Nimmt der Kunde eine Lieferung nicht ab, so ge-
rät er ohne Mahnung in Verzug und ist zum Ersatz 
des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 

5.3. Beanstandungen wegen Schäden, Mängel oder 
Minder-Lieferung sind innerhalb von 3 Tagen 
nach Erhalt der Ware schriftlich oder telefonisch 
anzubringen, ansonsten gilt die Lieferung als ak-
zeptiert. 

5.4. Abweichungen der gelieferten Produkte von den 
Angebotsunterlagen sind zulässig, sofern sie die 
Leistungen des bestellten Produktes erfüllen 
oder beinhalten. 

6. Zahlungsverzug 

6.1. Die Zahlungspflicht des Kunden beginnt mit Ver-
tragsabschluss. Die Rechnung ist innerhalb der 
vereinbarten Frist zu bezahlen.  

6.2. Der Kunde kann innerhalb dieser Frist schriftlich 
und begründet Einwände gegen die Rechnung er-
heben. Unterlässt er dies, so gilt die Rechnung als 
genehmigt.  

6.3. Bezahlt der Kunde nicht entsprechend den in Ver-
trag, Offerte und/oder Rechnung angeführten 
Zahlungskonditionen, gerät er in Verzug. Nach 
der dritten Mahnung aber spätestens 60 Tage 
nach Ablauf der Zahlungskonditionen können wir 
Verzugszinsen von 10% pro Jahr verlangen. 
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6.4. Wir müssen uns im Übrigen vorbehalten, bei Ver-
zug des Kunden nach unbenutztem Ablauf einer 
schriftlich angesetzten Nachfrist vom Vertrag zu-
rückzutreten, bereits gelieferte Waren zurückzu-
fordern und Schadenersatz zu verlangen. 

6.5. Die Marvo AG ist berechtigt gegen Vorauskasse 
zu liefern. 

7. Unsere Dienstleistungen  

7.1. Hardware: 

7.2. Werden Geräte komplett mit Optionen, Zusätzen 
und Erweiterungen erworben, so werden diese im 
Rahmen der Bereitstellung (mit STARTUP Dienst-
leistungen) installiert. Betriebssysteme sind für 
den Gebrauch im Einzelplatzbetrieb installiert 
und für den Standard-Modus konfiguriert. 

7.3. Weichen Installationswünsche von einer Stan-
dard-Konfiguration ab, so berechnen wir den 
Mehraufwand zu unseren jeweils gültigen Ansät-
zen. 

7.4. Der Einbau und die Installation von nicht gleich-
zeitig bei uns gekauften Hardwareteile, Periphe-
riegeräte und Optionen werden nach Aufwand in 
Rechnung gestellt. 

7.5. Die Installation von Beschaffungsprodukten ver-
rechnen wir zu den aktuellen Ansätzen. 

7.6. Software: 

7.7. Alle Software-Preise sind grundsätzlich als Li-
zenz-Gebühren zu verstehen. Lieferung, Installa-
tion, kundenspezifische Anpassung und Benut-
zerschulung wird nach Aufwand verrechnet. 

7.8. Kundenspezifische Wünsche werden individuell 
verrechnet: 

7.9. Die Installation und Anpassung von Anwender-
software (nur Original-Lizenz-Versionen) wird 
generell nach Aufwand in Rechnung gestellt. 
Ebenso wird die Übernahme von Programmen 
und Datenbeständen von einem bestehenden 
System nach Aufwand berechnet. 

7.10. Einführungen und Schulungen werden gemäss 
gültigem Tarif in Rechnung gestellt. 

8. Weg- und Kilometerpauschale: 

Zone 1:  Raum Balzers und Trübbach 
 Ohne Berechnung 

Zone 2:  Raum bis Sargans sowie Sennwald/ Ruggell  
              (Raum ausserhalb Raum I) 
 2x 10 Minuten pauschal 

Zone 3:  Raum bis Chur/Glarus/Rorschach 
              (ausserhalb Zone II) 

 effektive Fahrzeit (Stundensatz) 
Zone 4:  Ausserhalb Zone III 
 Pro km CHF 1.60 inkl. Fahrzeit  

9. Stundensätze 

(für technischen Dienst, Support und Schulung) 
Lehrling 1. Lehrjahr CHF 40.— 

Lehrling 2. Lehrjahr CHF 50.— 
Lehrling 3. Lehrjahr CHF 70.— 
Lehrling 4. Lehrjahr CHF 90.— 
Aushilfstechniker CHF 120.— 

Servicetechniker, Supporter CHF 145.— 
Servicetechniker, Netzwerk CHF 165.— 
Produktspezialist CAD, Netzwerk CHF 180.— 
Programmierung, Projektleitung CHF 190.— 
Consulting, Beratung CHF 220.— 

(Ansatz pro Stunde exkl. MwSt. und Spesen) 

10. Überzeitzuschläge: 

25% Montag-Freitag 18.00-20.00 Uhr 
25% Samstag 06.00-20.00 Uhr 
50% Nachtarbeit 20.00-06.00 Uhr 
100% Sonn- u. Feiertage 00.00-24.00 Uhr 

11. Expresszuschlag Dienstleistungen: 

Der Expresszuschlag auf Sofortinterventionen be-
trägt: 
Reparaturen:  CHF  50.00 
Allgemeine Sofortintervention: CHF  100.00 
Server Netzwerk (ohne SLA):  CHF  300.00 

12. Mietgeräte 

Grundgebühr: CHF 60.-- pauschal exkl. MwSt. 

Mietansätze werden Produkt spezifisch offeriert 
(Mindestmietrate CHF 50.--): 

Die Miet-Gebühr ist monatlich zahlbar und im Vo-
raus fällig. 

Mindestmietdauer 1 Monat (Mindestgebühr). 

Anrechnung bei Kauf innerhalb von 3 Monaten zu 
90%. Anrechnung bei Kauf ab 4. Monat zu 80%. 

Die Versicherung des Mietgegenstandes ist Sache 
des Mieters. 

13. Ersatzgeräte bei Reparaturen: 

Grundgebühr: sFr. 60.-- pauschal exkl. MwSt. 

Mietgebühr pro Gerät und Woche auf Anfrage 

Die Mietgebühr ist mit der Zahlung der Reparatur-
Kosten fällig 
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Verbrauchsmaterial wird extra berechnet 

Die Versicherung des Ersatzgerätes ist Sache des 
Mieters 

14. Wartungsvereinbarungen 

14.1. Beginn der Vereinbarung/Vertrages ist aus den 
jeweiligen Vereinbarungen zu entnehmen. 

14.2. Die Mindestdauer der Vereinbarung/Vertrages 
beträgt in der Regel 1 Jahr, sofern keine andere 
Dauer festgelegt wurde. 

14.3. Beide Parteien können die Vereinbarung/Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen, jeweils 
auf Ende der Rechnungsperiode schriftlich kün-
digen. Frühestens jedoch nach Ablauf der Min-
destvertragsdauer. 

14.4. Rückvergütungen für nicht benutzte Dienstleis-
tungen sind ausgeschlossen. 

15. Support: 

15.1. Alle unsere Supportleistungen und Unterstüt-
zungsleistungen werden grundsätzlich nach Auf-
wand in Rechnung gestellt. Die Ausnahme bilden 
Supportleistungen zur Fehlerbehebung im Rah-
men der Garantiebestimmungen, sofern keine 
Fremdeinflüsse vorliegen. 

16. Kostenvoranschläge: 

16.1. Die Ausarbeitung von Kostenvoranschlägen für 
Reparaturen müssen wir unseren Kunden nach 
Aufwand in Rechnung stellen. Der Mindestansatz 
beträgt CHF 80.- exkl. MwSt. 

16.2. Bei einem allfälligen Neukauf eines gleichwerti-
gen Gerätes schreiben wir Ihnen mit dem Rech-
nungsbeleg der Kostenvoranschlaggebühr 50% 
der Gebühr in Gutschrift. Dafür legen Sie eine Ko-
pie dieses Beleges der Bestellung bei! Betrag 
verfällt 30 Tage nach Rechnungsstellung. 

17. Versandspesen: 

Porto + Verpackung bis 

2 kg CHF 10.- (exkl. MwSt.) 

5 kg CHF 15.- (exkl. MwSt.)  

20 kg CHF 30.- (exkl. MwSt.) 

über 20 kg nach Ergebnis 

18. Garantie und Haftung 

18.1. Unsere Garantieleistungen entsprechen denjeni-
gen unserer jeweiligen Lieferfirma. Diese kön-
nen, soweit nicht abgegeben, bei uns verlangt 
oder eingesehen werden.  

18.2. In Rahmen dieser Garantieleistungen reparieren 
oder ersetzen wir fehlerhafte Produkte. 

18.3. Fahrtspesen und Arbeitsaufwand stellen wir in 
Rechnung.  

18.4. Alle allfällig weitergehenden Gewährleistungs-
ansprüche müssen wir wegbedingen, ebenso die 
Haftung für allfällige Schäden und Vermögens-
verluste sowie Leistungen für systembedingte 
Arbeitsausfälle, die durch die Benutzung der von 
uns gelieferten Waren entstehen können. Insbe-
sondere ist der Kunde für die regelmässige Da-
tensicherung selbst verantwortlich. 

18.5. Eine Ausnahme der "Garantie und Haftung" bil-
den Wartungsverträge und unsere "Fundgrube 
für Altgeräte“ Eine Garantie Erweiterung auf wei-
tere Artikel ist auf Anfrage möglich. 

18.6. Bei Reparaturen nach Ablauf der Garantiezeit ge-
währen wir eine Garantie von 6 Monaten auf re-
parierte oder ersetzte Teile, inklusive Arbeitsauf-
wand. Diese Garantie ist ausdrücklich be-
schränkt auf einen erneuten Defekt derselben 
Funktionseinheit. 

18.7. Unsere Garantie erlischt bei Nichterfüllung der 
Zahlungsbedingungen, sowie falls Reparaturen 
oder Modifikationen ohne unsere schriftliche Zu-
stimmung durch andere als unsere Mitarbeiter 
vorgenommen werden. 

18.8. Der Kunde wird von Marvo AG schriftlich in 
Kenntnis gesetzt. 

19. Die Marvo AG lehnt jede Garantie ab: 

19.1. Für Schäden, die durch unsachgemässe Manipu-
lationen entstehen. 

19.2. Für gebrauchte Teile, nicht von ihr gelieferten 
Material, nicht von ihr besorgten Montagearbei-
ten sowie für Objekte, an denen ohne ihre schrift-
liche Zustimmung Änderungen durch Personen 
vorgenommen werden. 

19.3.  Für Schäden jeder Art, die auf normalen Ver-
schleiss, falsche oder gewaltsame Behandlung, 
übermässige Beanspruchung, ungeeignete Be-
dienung und Wartung der Objekte, Einfrieren, 
Verwendung ungeeigneter Materialien, Unfälle 
oder höhere Gewalt zurückzuführen sind. 

19.4. Schäden durch Fremdeingriff, Änderungen, un-
sachgemässe Bedienung, mangelhafte Pflege 
und Reinigung, übermässige Abnützung und Ver-
unreinigung. Auf Akkus und Batterien gelten 
keine Garantieansprüche. 

19.5. für jegliche anderen über die oben umschriebene 
Garantiepflicht hinausgehende Ansprüche insbe-
sondere sind alle weitergehenden Garantieleis-
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tungen (wie z.B. Minderung oder Wandelung) und 
jede weitere Haftung von Marvo AG. 

19.6.  Für direkte oder indirekte, mit der Lieferung 
oder dem Betrieb zusammenhängende Schäden 
sind ausgeschlossen. 

19.7. Wir garantieren dem Kunden, dass die gelieferten 
Erzeugnisse zum Zeitpunkt der Übernahme frei 
von Mängeln sind, welche die Gebrauchstaug-
lichkeit wesentlich einschränken oder aufheben. 

20. Nicht in den Garantieleistungen enthalten sind; 

20.1. vorinstallierte Software 

20.2. Software- Wiederinstandstellung (Software Ba-
ckup), d.h. die Installation und Konfiguration von 
Software nach einer Garantieintervention. 

20.3. Beseitigen von Viren, Datensicherung und Daten 
Wiederherstellung 

20.4. Behebung von Funktionsstörungen beim Zusam-
menspiel des Produktes bzw. Zubehör mit Gerä-
ten, Zubehör und Software anderer Hersteller. 

20.5. Hardware-Fehlerdiagnose, wenn das Produkt 
oder die Option in einem vernetzten System in-
tegriert ist und / oder mit Zusatzsoftware (Spiel-
programme, Terminal Emulation, Datenbank 
Software usw.) ausgestattet ist. 

20.6. Betreffend Software können Fehler in den Pro-
grammen, trotz grösster Sorgfalt in ihrer Ent-
wicklung und Herstellung, nie ausgeschlossen 
werden. Ihre Behebung oder Umgehung erfolgt 
im Rahmen der technischen und personellen 
Möglichkeit der Entwickler der Software, wes-
halb für Software eine Garantie oder Gewähr-
leistung nicht übernommen werden kann. Für 
Funktionsmängel aufgrund besonderer örtlicher 
Verhältnisse und Einflüsse wird keine Haftung 
übernommen. Es gelten insbesondere die Best-
immungen des jeweiligen Software-Herstellers, 
welche im Software-Lizenzvertrag zwischen 
Software-Hersteller und Benutzer/Endkunde 
enthalten sind. 

20.7. Die Instandsetzung von Geräten oder der Aus-
tausch von Teilen unter Garantie hat keine Hem-
mung, Unterbrechung oder Verlängerung der 
Garantiefrist zur Folge. Ausgetauschte Teile sind 
Eigentum von Marvo AG. 

20.8. Verpackungs-, Versand- und Versicherungs-
kosten sowie die Gefahr beim Transport trägt 
der Kunde. Sendungen werden nur auf aus-
drücklichen Wunsch des Kunden versichert. 

20.9. Ausgeschlossen sind Transporte, die mit Marvo 
AG Fahrzeugen durchgeführt werden. In diesem 
Fall werden die Sendungen frei Haus geliefert. 

20.10. Von der Garantie ist ferner ausgeschlossen, 
wenn die Garantiebestimmungen vom Kunden 
nicht eingehalten werden, sowie bei Schäden in-
folge fehlerhafter oder nachlässiger Handha-
bung, übermässiger physikalischer oder elektri-
scher Belastung oder Verwendung ungeeigne-
ter, nicht den Spezifikationen von Marvo AG oder 
deren Lieferanten entsprechender Betriebsmit-
tel oder Betriebsumgebungen. 

20.11. Bei laienhaften (unfachmännischen) Eingriffen in 
die Erzeugnisse oder unsachgemässer Bedie-
nung, sowie bei fehlerhafter Softwareinstalla-
tion durch den Kunden oder Dritte oder wenn 
kein Fehler feststellbar ist, ist Marvo AG berech-
tigt, die Kosten der Überprüfung und allfällige In-
standsetzung sowie die Kosten des Telefon-Hot-
line-Service in Rechnung zu stellen. 

20.12. Für Datensicherungen auf Datenträger ist aus-
schliesslich der Kunde verantwortlich. Wir füh-
ren nur auf ausdrückliche Anweisung oder bei 
schriftlichen Serviceverträgen mit definierten 
Vorgaben, Datensicherungen im Auftrag des 
Kunden durch. Wir weisen ausdrücklich darauf 
hin, dass wir keine Haftung für Daten überneh-
men. 

21. Instandsetzung 

21.1. Instandsetzungen ausserhalb der Garantie sind 
entgeltlich. 

21.2. Ausgetauschte Teile fallen ins Eigentum der 
Marvo AG und auf Ersatzteile und Ersatzkompo-
nenten gilt eine 30-tägige Garantiefrist. 

22. Reklamationen 

22.1. Erkennbare Mängel hat uns der Kunde umge-
hend nach Eingang der Lieferung mitzuteilen. 
Zeigen sich verborgene Mängel erst später, so 
sind diese sofort nach Entdeckung anzuzeigen. 

23. Eigentumsvorbehalt 

23.1. Bis zum Eingang des vollen Kaufpreises behal-
ten wir uns das Eigentum an den gelieferten Wa-
ren vor.  

23.2. Wir sind berechtigt, den Eigentumsvorbehalt je-
derzeit im öffentlichen Register eintragen zu 
lassen.  

23.3. Wir können den Eigentumsvorbehalt dem Ver-
mieter der Wohn- oder Geschäftslokalitäten 
mitteilen.  

23.4. Bis zur Zahlung des vollen Kaufpreises gilt fer-
ner: Der Kunde hat uns Änderungen des Geräte-
standortes schriftlich bekanntzugeben.  
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23.5. Verpfändung und Sicherheitsübereignung sind 
unzulässig.  

23.6. Forderungen aus einem allfälligen Weiterver-
kauf gehen ohne besondere Abtretungserklä-
rung an uns über. 

23.7. Der Kunde hat uns unverzüglich zu benachrich-
tigen, falls unsere Rechte irgendwie beeinträch-
tigt werden. 

24. Übergang von Nutzen und Gefahr 

24.1. Mit der Übergabe der gelieferten Produkte geht 
die Gefahr auf den Kunden über. 

25. Verrechnung / Retentionsrecht 

25.1. Der Kunde ist nicht berechtigt, allfällige Gegen-
forderungen mit Forderungen der Marvo AG zu 
verrechnen.  

25.2. Jegliches Retentions- oder Rückbehaltsrecht 
des Kunden an Sachen der Marvo AG ist vollum-
fänglich weg bedungen.  

25.3. Der Kunde ist zur Zahlung der Rechnung ver-
pflichtet unabhängig davon, ob er die Produkte 
im Rahmen des Wiederverkaufs bei anderen 
Endkunden anliefern, in Rechnung stellen oder 
einkassieren kann. 

26. Material- und Geräterücksendungen 

26.1. Material- und Geräterücksendungen können nur 
nach schriftlicher Vereinbarung erfolgen und 
nur, sofern das Material oder Gerät sich in ein-
wandfreiem Zustand und in Originalverpackung 
befindet.  

26.2. Aktivierte Software ist nicht retournierbar.  

26.3. Für unsere Umtriebe müssen wir einen ange-
messenen Kostenanteil in Rechnung stellen. 

26.4. Ist nachweislich ein Fehler von Marvo AG fest-
stellbar, wird der Kunde von dieser Regelung 
befreit. 

27. Annullierungen 

27.1. Auftragsannullierungen können nur nach 
schriftlicher Vereinbarung erfolgen.  

27.2. Kosten die bereits erwachsen sind, sind vom 
Kunden zu übernehmen.  

27.3. Zeitlich begrenzte Abschlussbestellungen müs-
sen innerhalb der vereinbarten Frist abgerufen 
werden. Andernfalls müssen wir die Restliefe-
rung veranlassen und verrechnen. 

28. Schutzrechte 

28.1. Wo an den von uns gelieferten Produkten 
Schutzrechte der Hersteller- oder Lieferfirmen 
bestehen (z.B. Urheberrechte), gehen die damit 
verbundenen Benutzerverpflichtungen auf den 
Kunden über.  

28.2. Der Kunde ist verpflichtet, diese Verpflichtungen 
bei einer allfälligen Veräusserung (wenn diese 
nach den Vorschriften unseres Lieferanten 
überhaupt möglich ist) dem Erwerber zu über-
binden. 

29. Export 

29.1. Der Export der gelieferten Ware ist nur mit Be-
willigung der Abteilung für Ein- und Ausfuhr des 
Bundesamtes für Aussenwirtschaft gestattet.  

29.2. Der Kunde verpflichtet sich diese Bewilligung 
einzuholen, wenn er die Ware exportiert und ei-
nem allfälligen Erwerber diese Verpflichtung zu 
überbinden will. 

30. Marvo OrangeCloud 

30.1. Die Marvo AG stellt dem Kunden virtuelle Server 
und oder Desktops als Service zur Verfügung. 

30.2. Für Art und Umfang der Leistungen sind die zwi-
schen Marvo AG und dem Auftraggeber festge-
legte Auftragsbestätigung und Vereinbarungen 
massgeblich. Sie enthalten beispielsweise ga-
rantierte Verfügbarkeiten, Definition der War-
tungsfenster, Liste der im Desktop enthaltenen 
Applikationen und Supportleistungen. 

31. Vom Leistungsumfang ausgeschlossen ist die 
Gewährleistung der Internetkonnektivität beim 
Kunden. Für diese schliesst der Kunde einen se-
paraten Vertrag mit einem Internetprovider ab. 

31.1. Für die Verfügbarkeit einer leistungsfähigen In-
ternetleitung ist ausschliesslich der Kunde ver-
antwortlich. 

31.2. Die Marvo AG bietet seine Leistungen weltweit 
an und garantiert in keinem Fall die flächende-
ckende Verfügbarkeit der Leistungen, denn 
diese werden von der Art der bestehenden Ver-
bindung, der Verbindungsqualität sowie der Ma-
terial- und Informatikressourcen des Kunden 
beeinflusst.  

31.3. Die Marvo AG garantiert den Service bis zu ih-
rem äussersten Knotenpunkt zum Internet. 

31.4. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Marvo AG 
über Umstände zu unterrichten, die möglicher-
weise Auswirkungen auf die Vertragsausfüh-
rung haben könnten.  
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31.5. Er hat die Marvo AG über sämtliche Aspekte, 
welche die Vertragsfähigkeit oder die Qualität, 
der von der Marvo AG zu erbringenden Leistun-
gen beeinträchtigen könnten, wahrheitsgetreu 
zu informieren.  

31.6. Der Auftraggeber verpflichtet sich mit der Un-
terzeichnung der allgemeinen Vertragsbedin-
gungen und den integrierten Vertragsbestand-
teilen, den Vertragsgegenstand nicht zu rechts-
widrigen Zwecken zu missbrauchen, insbeson-
dere nicht um Informationen oder Hinweise auf 
Informationen mit rechts- oder sittenwidrigem 
Inhalt zu verbreiten, zu speichern oder zum Ab-
ruf bereit zu halten.  

31.7. Des Weiteren verpflichtet sich der Auftraggeber, 
die Gebote der Netiquette zu beachten.  

31.8. Im Besonderen verpflichtet sich der Auftragge-
ber zur Einhaltung der Bestimmungen des Straf-
gesetzbuches, des Spielbanken- und Lotteriege-
setzes, des Datenschutzes, des Kommunikati-
onsgesetzes sowie der geltenden internationa-
len Abkommen.  

31.9. In diesem Zusammenhang unterlässt es der 
Auftraggeber insbesondere Informationen zu 
verbreiten, die die Urheberrechte oder Immate-
rialgüterrechte Dritter verletzen.  

31.10. Der Auftraggeber entbindet die Marvo AG von 
jeglicher Verantwortung im Fall einer Strafver-
folgung. 

32. Gewährleistungsgarantie 

32.1. Marvo AG leistet dafür Gewähr, dass der Kunde 
die Leistungen aus diesem Vertrag einwandfrei, 
insbesondere frei von Rechten und Pflichten 
Dritter in Anspruch nehmen kann.  

32.2. Für allfällige Mängel gelten die im Gesetz vorge-
sehenen Gewährleistungsbestimmungen. 

32.3. Von Marvo AG nicht beeinflussbare Umstände 
wie Einwirkungen von Drittsystemen, Telekom-
munikationseinrichtungen, Programmen oder 
Dienstleistungen Dritter oder ungenügende oder 
verspätete Schaffung der Voraussetzungen zur 
Erfüllung, entbinden Marvo AG von der Einhal-
tung vereinbarter Erfüllungstermine und -be-
dingungen.  

32.4. Konkrete Vereinbarungen zu Erreichbarkeiten, 
Verfügbarkeiten und Service Levels sind geson-
dert als integrierter Vertragsbestandteil zu die-
sen allgemeinen Vertragsbedingungen zu ver-
einbaren. 

32.5. Die Marvo AG lehnt jede Gewährleistung und 
Haftung ab, welche sie nicht in diesen 

Allgemeinen Vertragsbedingungen ausdrücklich 
übernommen hat.  

32.6. Die Haftung bestimmt sich nach den gesetzli-
chen Vorschriften, wobei sie pro Schadensfall - 
unabhängig vom Rechtsgrund - betragsmässig 
auf die Summe der Entgelte für Leistungen pro 
Kalenderjahr begrenzt ist.  

32.7. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, entgange-
nen Gewinn und allfällige Folgeschäden wird 
ausdrücklich und gänzlich ausgeschlossen.  

32.8. Marvo AG haftet nicht für Schäden, welche durch 
Zufall, durch höhere Gewalt oder durch unvor-
hersehbare behördliche Restriktionen verur-
sacht werden.  

32.9. Marvo AG haftet nicht für Schäden, die durch ei-
nen Server-Ausfall, technische Probleme, Da-
tenverlust oder Übertragungsfehler entstehen.  

32.10. Des Weiteren übernimmt Marvo AG keine Ver-
antwortung, Informationen senden und/oder 
empfangen zu können, für Missbräuche und 
Schädigungen durch Dritte, für Sicherheitsmän-
gel des Fernmeldenetzes oder des Internets 
und für Kosten von Reparatur- und Support-
Leistungen beim Kunden.  

32.11. Die Marvo AG haftet in keinem Fall für Handlun-
gen, Unterlassungen, Leistungsunterbrechun-
gen, Qualitätsprobleme oder Verspätungen, die 
durch Dritte entstehen.  

32.12. Marvo AG haftet nicht für die Art und den Inhalt 
der auf dem Internet verbreiteten Daten (Texte, 
Bilder, Tondateien, usw.), insbesondere solche 
mit gewalttätigen, pornografischen, rassisti-
schen oder die Menschenwürde verletzenden 
Inhalt.  

32.13. Der Kunde ist allein für den Schutz seiner per-
sönlichen Daten sowie sämtlicher Elemente 
oder Daten, die ihm den Zugang zu den vom Pro-
vider bereitgestellten Diensten ermöglichen 
(Code, Login, Passwort, PIN-/PUK-Code, usw.) 
verantwortlich.  

32.14. Die betrügerische Verwendung von Zugangsda-
ten des Kunden kann schwerwiegende Folgen 
haben, wie den Identitätsdiebstahl oder Mehr-
kosten für die Marvo AG keine Haftung über-
nimmt.  

32.15. Die Marvo AG übernimmt keine Haftung für 
Spamming, Hacking, Virenübertragungen und 
andere Eindringungsversuche in den Computer 
des Kunden über das Internet sowie für die 
dadurch verursachte Vernichtung, Beschädi-
gung oder Änderung von Daten.  

32.16. Es ist Sache des Kunden, auf dem lokalen De-
vice, die nötigen Systeme zu installieren 
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(Firewall, Antivirus, usw.) um sich gegen solche 
rechtswidrigen Angriffe zu schützen.  

32.17. Insbesondere schliesst Marvo AG jegliche Haf-
tung für die Verletzung von Rechten und Pflich-
ten Dritter durch den Kunden aus.  

32.18. Marvo AG kommt in diesem Zusammenhang ein 
Aufwendungs-, Ersatz- bzw. Freistellungsan-
spruch zu. 

33. Vertrauliche Daten und Datenschutz 

33.1. Marvo AG wird ihr Personal oder von ihr beige-
zogene Dritte anweisen, die als vertraulich be-
zeichneten kommerziellen, technischen oder 
personenbezogenen Informationen und Unterla-
gen, welche sich auf den Geschäftsbetrieb des 
Auftraggebers beziehen und ihr im Rahmen der 
Erbringung der Dienstleistungen zur Verfügung 
gestellt werden, mit der gleichen Sorgfalt und 
Diskretion wie vertrauliche Daten von Marvo AG 
selbst zu behandeln.  

33.2. Die Pflicht zur vertraulichen Behandlung gilt 
nicht für Daten, die allgemein zugänglich bzw. 
der Marvo AG schon bekannt sind, noch für sol-
che, die durch Marvo AG unabhängig ausserhalb 
des Vertrages entwickelt oder rechtmässig von 
Drittpersonen erworben werden. Auch Ideen, 
Konzepte, Erfahrungen oder Methoden, die sich 
auf die Informationsverarbeitung beziehen und 
Marvo AG zur Verfügung gestellt oder bei der Er-
bringung der Dienstleistungen durch Marvo AG 
allein oder gemeinsam mit dem Auftraggeber 
entwickelt werden, braucht Marvo AG nicht ver-
traulich zu behandeln. 

33.3. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Best-
immungen des jeweils geltenden Datenschutz-
gesetzes in der jeweils gültigen Fassung einzu-
halten. Entsprechende Verpflichtungen werden 
die Vertragsparteien ihren Mitarbeitenden, Zu-
lieferern und anderen Personen auferlegen.  

33.4. Im Zweifel sind Informationen vertraulich zu be-
handeln. Die Pflicht zur Vertraulichkeit schliesst 
den Beginn der Vertragsverhandlungen ein und 
erstreckt sich auch auf die Zeit nach der Been-
digung der Geschäftsbeziehung. Die Geheimhal-
tungspflicht endet, vorbehaltlich einer abwei-
chenden anderen einzelvertraglichen Regelung, 
fünf Jahre nach Vertragsende. 

34. Kündigung: 

34.1. Die Kündigung bedarf der Schriftform.  

34.2. Der Vertrag und die integrierten Vertragsbe-
standteile ohne feste Laufzeit gelten, sofern 
nicht anders vereinbart, jeweils für eine feste 
Dauer von 12 Monaten abgeschlossen und 

verlängern sich hierauf automatisch um weitere 
feste Perioden von jeweils einem Jahr, wenn sie 
nicht von dem einen oder anderen Vertrags-
partner auf das Ende der Vertrags- oder einer 
Verlängerungsperiode mit schriftlicher Mittei-
lung unter Einhaltung einer Frist von sechs Mo-
naten gekündigt werden.  

34.3. Eine ausserordentliche Kündigung ist nur zuläs-
sig, wenn eine der beiden Parteien wesentliche 
Vertragspflichten grob fahrlässig oder vorsätz-
lich verletzt und auf schriftliche Aufforderung 
und nach einer angemessenen Fristsetzung 
diese Verletzung nicht einstellt. Dies ist zum 
Beispiel der Fall bei: - Zahlungsverzug des Auf-
traggebers, nach Ansetzung einer letzten Frist 
zur Erfüllung. 

34.4. Verletzung der Geheimhaltungs- und Vertrau-
lichkeitsregelungen durch eine Partei bleibt die 
letzte Mahnung erfolglos, ist die Marvo AG be-
rechtigt, die Leistungen ohne weitere Benach-
richtigung einzustellen.  

34.5. Der Kunde trägt die volle und alleinige Verant-
wortung für die Konsequenzen der Leistungsun-
terbrechung und kann keine Entschädigung sei-
tens der Marvo AG geltend machen.  

34.6. Eine vorzeitige Kündigung wegen Nicht-Bezah-
lung der Rechnung hat folgende Konsequenzen:  

34.7. Die Marvo AG ist von der Leistungspflicht ent-
bunden. Der Kunde schuldet der Marvo AG die 
fälligen Rechnungen sowie die Gebühren bis 
zum nächsten vertraglich vereinbarten Kündi-
gungsdatum.  

34.8. Sämtliche ausstehenden Beträge und Gebühren 
sind bei Erhalt der vorzeitigen Kündigung durch 
den Kunden fällig.  

34.9. Wird der Marvo AG von behördlicher Seite die 
rechtswidrige Nutzung des Vertragsgegenstan-
des angezeigt, ist eine solche Nutzung offensicht-
lich oder besteht ein erheblicher Verdacht auf 
eine solche Nutzung, insbesondere aufgrund von 
Hinweisen Dritter, kann die Marvo AG - den Auf-
traggeber zur rechtmässigen Nutzung anhalten - 
mit den zuständigen Behörden zusammenarbei-
ten - die Leistung für eine unbestimmte Zeit aus-
setzen - den Vertrag frist- und entschädigungs-
los künden. 

35. Unangemessenes oder missbräuchliches Ver-
halten des Kunden:  

Als unangemessenes oder missbräuchliches 
Verhalten gelten insbesondere:  

35.1. Missbräuchliche Nutzung der unlimitierten In-
ternetverbindung (z.B. ununterbrochenes Down-
loaden durch einen oder mehrere Clients; •  



 

Marvo Engineering AG 
Mälsner Dorf 17 und 19, 9496 Balzers, T +423 384 24 16, hallo@marvo.li, www.marvo.li 

35.2. Konsum sowie Verbreitung von sittenwidrigen 
oder rechtswidrigen Inhalten 

35.3. Konsum sowie Verbreitung von urheberrechtlich 
geschütztem Material ohne die Erlaubnis des je-
weiligen Rechteinhabers 

35.4. Konsum sowie Verbreitung von pornografi-
schem Material jedweder Art 

35.5. Verbreitung unerwünschter Werbung (in jedwe-
der Form) 

35.6. Verbreitung von sittenwidrigen, beleidigenden, 
pornographischen oder sonstigen illegalen Ma-
terialien oder Daten innerhalb der bereitgestell-
ten Infrastruktur 

35.7. Verbreitung oder Bereitstellung von Daten, die 
Bilder, Fotografien, Videos, Software oder sons-
tiges Material enthalten, das Gesetzen zum 
Schutz von geistigem Eigentum (z.B. Marken-
recht) unterliegt, es sei denn der Nutzer ist In-
haber dieser Rechte oder besitzt die Berechti-
gung zu ihrer Verbreitung 

35.8. Verbreitung von Daten, die Viren, Trojaner, Wür-
mer, Boots oder sonstige Schadsoftware enthal-
ten 

35.9. Unrechtmäßige Beschaffung von Informationen 
von anderen Nutzern, insbesondere auch deren 
Mail-Adressen, ohne deren Zustimmung oder die 
Angabe von falschen Identitätsdaten  

35.10. In jedem Fall entscheidet die Marvo AG, ob ein 
rechtswidriges, unangemessenes oder miss-
bräuchliches Verhalten vorliegt. Er stützt sich da-
bei insbesondere auf die Beschwerden anderer 
Anwender.  

35.11. Die Marvo AG kann nach freiem Ermessen den 
Kunden mahnen oder die Leistung ohne weitere 
Benachrichtigung einstellen, bis der Kunde sich 
verpflichtet, dass ihm angelastete Verhalten in 
Zukunft zu unterlassen.  

35.12. Weigert sich oder unterlässt es der Kunde, eine 
solche Verpflichtung einzugehen und bei wieder-
holtem unangemessenem oder missbräuchli-
chem Verhalten kann der Provider den Vertrag 
oder das Abonnement mit sofortiger Wirkung 
vorzeitig auflösen. Die Folgen sind dieselben wie 
bei Nichtbezahlung durch den Kunden (s. Absatz 
22.6.-22.8.). 

36. Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen  

36.1. Der Auftraggeber wird alle Rechnungen inner-
halb von 14 Tagen ab Faktura Datum netto in CHF 

auf das in der Faktura angegebene Konto über-
weisen, sofern nicht anders vermerkt. Die Ver-
rechnung von Geldforderungen mit anderen An-
sprüchen aus den Geschäftsbeziehungen bedarf 
der schriftlichen Zustimmung der beiden Ver-
tragspartner. 

37. Leistungsbeschränkung  

37.1. Mit der Unterzeichnung der vorliegenden Allge-
meinen Vertragsbedingungen verpflichtet sich 
der Kunde zu einer angemessenen Nutzung der 
vom Provider zur Verfügung gestellten Ressour-
cen und Kapazitäten.  

37.2. Der Kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass er unter keinen Umständen ein Recht auf ei-
nen unbegrenzten Speicherplatz geltend machen 
kann. 

37.3. Einsichtnahme, Änderungen der Vertragsbedin-
gungen und Benachrichtigung Die Marvo AG kann 
diese Allgemeinen Vertragsbedingungen aufhe-
ben oder ändern. Eine solche Aufhebung oder Än-
derung gilt als vom Kunden angenommen, sofern 
sie nicht innerhalb einer Frist von 1 Monat nach 
deren Eingang abgelehnt wird. Die Benachrichti-
gung durch die Marvo AG erfolgt rechtsgültig per 
E-Mail. Im Falle einer Ablehnung bleiben bis zum 
nächsten vertraglichen Kündigungstermin die 
bisherigen Allgemeinen Vertragsbedingungen 
gültig.  

37.4. Adressänderungen (E-Mailadressen) sind der 
Marvo AG unverzüglich mitzuteilen. Benachrich-
tigungen, die an die letzte vom Provider bekannte 
oder von ihm zugeteilte E-Mail-Adresse erfolgen, 
sind in jedem Fall rechtsgültig. 

38. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort und ausschliesslicher Gerichts-
stand ist am Ort unserer für das betreffende Ver-
tragsverhältnis zuständige Geschäftsstelle, d.h. in 
Vaduz, Fürstentum Liechtenstein. 

Zwischen den Parteien gilt Liechtensteiner Recht.  

Die Anwendung des Übereinkommens über Ver-
träge über den internationalen Wareneinkauf ist 
ausgeschlossen. 

Uns ist es vorbehalten, auch am ordentlichen Ge-
richtsstand des Kunden zu klagen. 

 

Gültig ab 01.11.2022
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	19.7. Wir garantieren dem Kunden, dass die gelieferten Erzeugnisse zum Zeitpunkt der Übernahme frei von Mängeln sind, welche die Gebrauchstauglichkeit wesentlich einschränken oder aufheben.
	20. Nicht in den Garantieleistungen enthalten sind;
	20.1. vorinstallierte Software
	20.2. Software- Wiederinstandstellung (Software Backup), d.h. die Installation und Konfiguration von Software nach einer Garantieintervention.
	20.3. Beseitigen von Viren, Datensicherung und Daten Wiederherstellung
	20.4. Behebung von Funktionsstörungen beim Zusammenspiel des Produktes bzw. Zubehör mit Geräten, Zubehör und Software anderer Hersteller.
	20.5. Hardware-Fehlerdiagnose, wenn das Produkt oder die Option in einem vernetzten System integriert ist und / oder mit Zusatzsoftware (Spielprogramme, Terminal Emulation, Datenbank Software usw.) ausgestattet ist.
	20.6. Betreffend Software können Fehler in den Programmen, trotz grösster Sorgfalt in ihrer Entwicklung und Herstellung, nie ausgeschlossen werden. Ihre Behebung oder Umgehung erfolgt im Rahmen der technischen und personellen Möglichkeit der Entwickl...
	20.7. Die Instandsetzung von Geräten oder der Austausch von Teilen unter Garantie hat keine Hemmung, Unterbrechung oder Verlängerung der Garantiefrist zur Folge. Ausgetauschte Teile sind Eigentum von Marvo AG.
	20.8. Verpackungs-, Versand- und Versicherungskosten sowie die Gefahr beim Transport trägt der Kunde. Sendungen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden versichert.
	20.9. Ausgeschlossen sind Transporte, die mit Marvo AG Fahrzeugen durchgeführt werden. In diesem Fall werden die Sendungen frei Haus geliefert.
	20.10.  Von der Garantie ist ferner ausgeschlossen, wenn die Garantiebestimmungen vom Kunden nicht eingehalten werden, sowie bei Schäden infolge fehlerhafter oder nachlässiger Handhabung, übermässiger physikalischer oder elektrischer Belastung oder Ve...
	20.11. Bei laienhaften (unfachmännischen) Eingriffen in die Erzeugnisse oder unsachgemässer Bedienung, sowie bei fehlerhafter Softwareinstallation durch den Kunden oder Dritte oder wenn kein Fehler feststellbar ist, ist Marvo AG berechtigt, die Kosten...
	20.12. Für Datensicherungen auf Datenträger ist ausschliesslich der Kunde verantwortlich. Wir führen nur auf ausdrückliche Anweisung oder bei schriftlichen Serviceverträgen mit definierten Vorgaben, Datensicherungen im Auftrag des Kunden durch. Wir w...
	21. Instandsetzung
	21.1. Instandsetzungen ausserhalb der Garantie sind entgeltlich.
	21.2. Ausgetauschte Teile fallen ins Eigentum der Marvo AG und auf Ersatzteile und Ersatzkomponenten gilt eine 30-tägige Garantiefrist.
	22. Reklamationen
	22.1. Erkennbare Mängel hat uns der Kunde umgehend nach Eingang der Lieferung mitzuteilen. Zeigen sich verborgene Mängel erst später, so sind diese sofort nach Entdeckung anzuzeigen.
	23. Eigentumsvorbehalt
	23.1. Bis zum Eingang des vollen Kaufpreises behalten wir uns das Eigentum an den gelieferten Waren vor.
	23.2. Wir sind berechtigt, den Eigentumsvorbehalt jederzeit im öffentlichen Register eintragen zu lassen.
	23.3. Wir können den Eigentumsvorbehalt dem Vermieter der Wohn- oder Geschäftslokalitäten mitteilen.
	23.4. Bis zur Zahlung des vollen Kaufpreises gilt ferner: Der Kunde hat uns Änderungen des Gerätestandortes schriftlich bekanntzugeben.
	23.5.  Verpfändung und Sicherheitsübereignung sind unzulässig.
	23.6. Forderungen aus einem allfälligen Weiterverkauf gehen ohne besondere Abtretungserklärung an uns über.
	23.7. Der Kunde hat uns unverzüglich zu benachrichtigen, falls unsere Rechte irgendwie beeinträchtigt werden.
	24. Übergang von Nutzen und Gefahr
	24.1. Mit der Übergabe der gelieferten Produkte geht die Gefahr auf den Kunden über.
	25. Verrechnung / Retentionsrecht
	25.1. Der Kunde ist nicht berechtigt, allfällige Gegenforderungen mit Forderungen der Marvo AG zu verrechnen.
	25.2. Jegliches Retentions- oder Rückbehaltsrecht des Kunden an Sachen der Marvo AG ist vollumfänglich weg bedungen.
	25.3. Der Kunde ist zur Zahlung der Rechnung verpflichtet unabhängig davon, ob er die Produkte im Rahmen des Wiederverkaufs bei anderen Endkunden anliefern, in Rechnung stellen oder einkassieren kann.
	26. Material- und Geräterücksendungen
	26.1. Material- und Geräterücksendungen können nur nach schriftlicher Vereinbarung erfolgen und nur, sofern das Material oder Gerät sich in einwandfreiem Zustand und in Originalverpackung befindet.
	26.2. Aktivierte Software ist nicht retournierbar.
	26.3. Für unsere Umtriebe müssen wir einen angemessenen Kostenanteil in Rechnung stellen.
	26.4. Ist nachweislich ein Fehler von Marvo AG feststellbar, wird der Kunde von dieser Regelung befreit.
	27. Annullierungen
	27.1. Auftragsannullierungen können nur nach schriftlicher Vereinbarung erfolgen.
	27.2. Kosten die bereits erwachsen sind, sind vom Kunden zu übernehmen.
	27.3. Zeitlich begrenzte Abschlussbestellungen müssen innerhalb der vereinbarten Frist abgerufen werden. Andernfalls müssen wir die Restlieferung veranlassen und verrechnen.
	28.  Schutzrechte
	28.1. Wo an den von uns gelieferten Produkten Schutzrechte der Hersteller- oder Lieferfirmen bestehen (z.B. Urheberrechte), gehen die damit verbundenen Benutzerverpflichtungen auf den Kunden über.
	28.2. Der Kunde ist verpflichtet, diese Verpflichtungen bei einer allfälligen Veräusserung (wenn diese nach den Vorschriften unseres Lieferanten überhaupt möglich ist) dem Erwerber zu überbinden.
	29. Export
	29.1. Der Export der gelieferten Ware ist nur mit Bewilligung der Abteilung für Ein- und Ausfuhr des Bundesamtes für Aussenwirtschaft gestattet.
	29.2. Der Kunde verpflichtet sich diese Bewilligung einzuholen, wenn er die Ware exportiert und einem allfälligen Erwerber diese Verpflichtung zu überbinden will.
	30. Marvo OrangeCloud
	30.1. Die Marvo AG stellt dem Kunden virtuelle Server und oder Desktops als Service zur Verfügung.
	30.2. Für Art und Umfang der Leistungen sind die zwischen Marvo AG und dem Auftraggeber festgelegte Auftragsbestätigung und Vereinbarungen massgeblich. Sie enthalten beispielsweise garantierte Verfügbarkeiten, Definition der Wartungsfenster, Liste der...
	31. Vom Leistungsumfang ausgeschlossen ist die Gewährleistung der Internetkonnektivität beim Kunden. Für diese schliesst der Kunde einen separaten Vertrag mit einem Internetprovider ab.
	31.1. Für die Verfügbarkeit einer leistungsfähigen Internetleitung ist ausschliesslich der Kunde verantwortlich.
	31.2. Die Marvo AG bietet seine Leistungen weltweit an und garantiert in keinem Fall die flächendeckende Verfügbarkeit der Leistungen, denn diese werden von der Art der bestehenden Verbindung, der Verbindungsqualität sowie der Material- und Informatik...
	31.3. Die Marvo AG garantiert den Service bis zu ihrem äussersten Knotenpunkt zum Internet.
	31.4. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Marvo AG über Umstände zu unterrichten, die möglicherweise Auswirkungen auf die Vertragsausführung haben könnten.
	31.5.  Er hat die Marvo AG über sämtliche Aspekte, welche die Vertragsfähigkeit oder die Qualität, der von der Marvo AG zu erbringenden Leistungen beeinträchtigen könnten, wahrheitsgetreu zu informieren.
	31.6. Der Auftraggeber verpflichtet sich mit der Unterzeichnung der allgemeinen Vertragsbedingungen und den integrierten Vertragsbestandteilen, den Vertragsgegenstand nicht zu rechtswidrigen Zwecken zu missbrauchen, insbesondere nicht um Informationen...
	31.7. Des Weiteren verpflichtet sich der Auftraggeber, die Gebote der Netiquette zu beachten.
	31.8. Im Besonderen verpflichtet sich der Auftraggeber zur Einhaltung der Bestimmungen des Strafgesetzbuches, des Spielbanken- und Lotteriegesetzes, des Datenschutzes, des Kommunikationsgesetzes sowie der geltenden internationalen Abkommen.
	31.9. In diesem Zusammenhang unterlässt es der Auftraggeber insbesondere Informationen zu verbreiten, die die Urheberrechte oder Immaterialgüterrechte Dritter verletzen.
	31.10. Der Auftraggeber entbindet die Marvo AG von jeglicher Verantwortung im Fall einer Strafverfolgung.
	32. Gewährleistungsgarantie
	32.1. Marvo AG leistet dafür Gewähr, dass der Kunde die Leistungen aus diesem Vertrag einwandfrei, insbesondere frei von Rechten und Pflichten Dritter in Anspruch nehmen kann.
	32.2. Für allfällige Mängel gelten die im Gesetz vorgesehenen Gewährleistungsbestimmungen.
	32.3. Von Marvo AG nicht beeinflussbare Umstände wie Einwirkungen von Drittsystemen, Telekommunikationseinrichtungen, Programmen oder Dienstleistungen Dritter oder ungenügende oder verspätete Schaffung der Voraussetzungen zur Erfüllung, entbinden Marv...
	32.4. Konkrete Vereinbarungen zu Erreichbarkeiten, Verfügbarkeiten und Service Levels sind gesondert als integrierter Vertragsbestandteil zu diesen allgemeinen Vertragsbedingungen zu vereinbaren.
	32.5. Die Marvo AG lehnt jede Gewährleistung und Haftung ab, welche sie nicht in diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen ausdrücklich übernommen hat.
	32.6. Die Haftung bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften, wobei sie pro Schadensfall - unabhängig vom Rechtsgrund - betragsmässig auf die Summe der Entgelte für Leistungen pro Kalenderjahr begrenzt ist.
	32.7. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, entgangenen Gewinn und allfällige Folgeschäden wird ausdrücklich und gänzlich ausgeschlossen.
	32.8. Marvo AG haftet nicht für Schäden, welche durch Zufall, durch höhere Gewalt oder durch unvorhersehbare behördliche Restriktionen verursacht werden.
	32.9. Marvo AG haftet nicht für Schäden, die durch einen Server-Ausfall, technische Probleme, Datenverlust oder Übertragungsfehler entstehen.
	32.10. Des Weiteren übernimmt Marvo AG keine Verantwortung, Informationen senden und/oder empfangen zu können, für Missbräuche und Schädigungen durch Dritte, für Sicherheitsmängel des Fernmeldenetzes oder des Internets und für Kosten von Reparatur- un...
	32.11. Die Marvo AG haftet in keinem Fall für Handlungen, Unterlassungen, Leistungsunterbrechungen, Qualitätsprobleme oder Verspätungen, die durch Dritte entstehen.
	32.12. Marvo AG haftet nicht für die Art und den Inhalt der auf dem Internet verbreiteten Daten (Texte, Bilder, Tondateien, usw.), insbesondere solche mit gewalttätigen, pornografischen, rassistischen oder die Menschenwürde verletzenden Inhalt.
	32.13. Der Kunde ist allein für den Schutz seiner persönlichen Daten sowie sämtlicher Elemente oder Daten, die ihm den Zugang zu den vom Provider bereitgestellten Diensten ermöglichen (Code, Login, Passwort, PIN-/PUK-Code, usw.) verantwortlich.
	32.14. Die betrügerische Verwendung von Zugangsdaten des Kunden kann schwerwiegende Folgen haben, wie den Identitätsdiebstahl oder Mehrkosten für die Marvo AG keine Haftung übernimmt.
	32.15. Die Marvo AG übernimmt keine Haftung für Spamming, Hacking, Virenübertragungen und andere Eindringungsversuche in den Computer des Kunden über das Internet sowie für die dadurch verursachte Vernichtung, Beschädigung oder Änderung von Daten.
	32.16. Es ist Sache des Kunden, auf dem lokalen Device, die nötigen Systeme zu installieren (Firewall, Antivirus, usw.) um sich gegen solche rechtswidrigen Angriffe zu schützen.
	32.17. Insbesondere schliesst Marvo AG jegliche Haftung für die Verletzung von Rechten und Pflichten Dritter durch den Kunden aus.
	32.18. Marvo AG kommt in diesem Zusammenhang ein Aufwendungs-, Ersatz- bzw. Freistellungsanspruch zu.
	33. Vertrauliche Daten und Datenschutz
	33.1. Marvo AG wird ihr Personal oder von ihr beigezogene Dritte anweisen, die als vertraulich bezeichneten kommerziellen, technischen oder personenbezogenen Informationen und Unterlagen, welche sich auf den Geschäftsbetrieb des Auftraggebers beziehen...
	33.2. Die Pflicht zur vertraulichen Behandlung gilt nicht für Daten, die allgemein zugänglich bzw. der Marvo AG schon bekannt sind, noch für solche, die durch Marvo AG unabhängig ausserhalb des Vertrages entwickelt oder rechtmässig von Drittpersonen e...
	33.3. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Bestimmungen des jeweils geltenden Datenschutzgesetzes in der jeweils gültigen Fassung einzuhalten. Entsprechende Verpflichtungen werden die Vertragsparteien ihren Mitarbeitenden, Zulieferern und ander...
	33.4. Im Zweifel sind Informationen vertraulich zu behandeln. Die Pflicht zur Vertraulichkeit schliesst den Beginn der Vertragsverhandlungen ein und erstreckt sich auch auf die Zeit nach der Beendigung der Geschäftsbeziehung. Die Geheimhaltungspflicht...
	34. Kündigung:
	34.1. Die Kündigung bedarf der Schriftform.
	34.2. Der Vertrag und die integrierten Vertragsbestandteile ohne feste Laufzeit gelten, sofern nicht anders vereinbart, jeweils für eine feste Dauer von 12 Monaten abgeschlossen und verlängern sich hierauf automatisch um weitere feste Perioden von jew...
	34.3. Eine ausserordentliche Kündigung ist nur zulässig, wenn eine der beiden Parteien wesentliche Vertragspflichten grob fahrlässig oder vorsätzlich verletzt und auf schriftliche Aufforderung und nach einer angemessenen Fristsetzung diese Verletzung ...
	34.4. Verletzung der Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitsregelungen durch eine Partei bleibt die letzte Mahnung erfolglos, ist die Marvo AG berechtigt, die Leistungen ohne weitere Benachrichtigung einzustellen.
	34.5. Der Kunde trägt die volle und alleinige Verantwortung für die Konsequenzen der Leistungsunterbrechung und kann keine Entschädigung seitens der Marvo AG geltend machen.
	34.6. Eine vorzeitige Kündigung wegen Nicht-Bezahlung der Rechnung hat folgende Konsequenzen:
	34.7. Die Marvo AG ist von der Leistungspflicht entbunden. Der Kunde schuldet der Marvo AG die fälligen Rechnungen sowie die Gebühren bis zum nächsten vertraglich vereinbarten Kündigungsdatum.
	34.8. Sämtliche ausstehenden Beträge und Gebühren sind bei Erhalt der vorzeitigen Kündigung durch den Kunden fällig.
	34.9. Wird der Marvo AG von behördlicher Seite die rechtswidrige Nutzung des Vertragsgegenstandes angezeigt, ist eine solche Nutzung offensichtlich oder besteht ein erheblicher Verdacht auf eine solche Nutzung, insbesondere aufgrund von Hinweisen Drit...
	35. Unangemessenes oder missbräuchliches Verhalten des Kunden:
	Als unangemessenes oder missbräuchliches Verhalten gelten insbesondere:
	35.1. Missbräuchliche Nutzung der unlimitierten Internetverbindung (z.B. ununterbrochenes Downloaden durch einen oder mehrere Clients; •
	35.2.  Konsum sowie Verbreitung von sittenwidrigen oder rechtswidrigen Inhalten
	35.3. Konsum sowie Verbreitung von urheberrechtlich geschütztem Material ohne die Erlaubnis des jeweiligen Rechteinhabers
	35.4. Konsum sowie Verbreitung von pornografischem Material jedweder Art
	35.5. Verbreitung unerwünschter Werbung (in jedweder Form)
	35.6. Verbreitung von sittenwidrigen, beleidigenden, pornographischen oder sonstigen illegalen Materialien oder Daten innerhalb der bereitgestellten Infrastruktur
	35.7. Verbreitung oder Bereitstellung von Daten, die Bilder, Fotografien, Videos, Software oder sonstiges Material enthalten, das Gesetzen zum Schutz von geistigem Eigentum (z.B. Markenrecht) unterliegt, es sei denn der Nutzer ist Inhaber dieser Recht...
	35.8. Verbreitung von Daten, die Viren, Trojaner, Würmer, Boots oder sonstige Schadsoftware enthalten
	35.9. Unrechtmäßige Beschaffung von Informationen von anderen Nutzern, insbesondere auch deren Mail-Adressen, ohne deren Zustimmung oder die Angabe von falschen Identitätsdaten
	35.10. In jedem Fall entscheidet die Marvo AG, ob ein rechtswidriges, unangemessenes oder missbräuchliches Verhalten vorliegt. Er stützt sich dabei insbesondere auf die Beschwerden anderer Anwender.
	35.11. Die Marvo AG kann nach freiem Ermessen den Kunden mahnen oder die Leistung ohne weitere Benachrichtigung einstellen, bis der Kunde sich verpflichtet, dass ihm angelastete Verhalten in Zukunft zu unterlassen.
	35.12. Weigert sich oder unterlässt es der Kunde, eine solche Verpflichtung einzugehen und bei wiederholtem unangemessenem oder missbräuchlichem Verhalten kann der Provider den Vertrag oder das Abonnement mit sofortiger Wirkung vorzeitig auflösen. Die...
	36. Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen
	36.1. Der Auftraggeber wird alle Rechnungen innerhalb von 14 Tagen ab Faktura Datum netto in CHF auf das in der Faktura angegebene Konto überweisen, sofern nicht anders vermerkt. Die Verrechnung von Geldforderungen mit anderen Ansprüchen aus den Gesch...
	37. Leistungsbeschränkung
	37.1. Mit der Unterzeichnung der vorliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen verpflichtet sich der Kunde zu einer angemessenen Nutzung der vom Provider zur Verfügung gestellten Ressourcen und Kapazitäten.
	37.2. Der Kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er unter keinen Umständen ein Recht auf einen unbegrenzten Speicherplatz geltend machen kann.
	37.3. Einsichtnahme, Änderungen der Vertragsbedingungen und Benachrichtigung Die Marvo AG kann diese Allgemeinen Vertragsbedingungen aufheben oder ändern. Eine solche Aufhebung oder Änderung gilt als vom Kunden angenommen, sofern sie nicht innerhalb e...
	37.4. Adressänderungen (E-Mailadressen) sind der Marvo AG unverzüglich mitzuteilen. Benachrichtigungen, die an die letzte vom Provider bekannte oder von ihm zugeteilte E-Mail-Adresse erfolgen, sind in jedem Fall rechtsgültig.
	38. Erfüllungsort und Gerichtsstand

